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JE): 14. Orts, den 29. März 1867. « 5. Jahrg.

Amtläckjer Theil.
Nr.1264. Repartition

der von dem Kreise Oels pro 1867 aufzubringenden Kreis-Commnnal-Beiträge, (incl. Darlehns-
Amortisations-Quote) pro Rthlr. 1 Sgr. 2 Pf. der Grund-, Gebäude-, Einkommen- und Klassensteuer,
sowie der Königl. Mahl- und Schlachtsteuer der Stadt Oels, mit Weglassung der I. Stufe der Klassen-
steuer, sowie der Gesammtsteuer von den Geistlichen und Lehrern, und unter entsprechender Reduction

des Mahl- und Schlachtsteuer-Betrages der Stadt Oels.
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ä, Namen ä, Namen
ä der Dominien, Gemeinden. g der Dominien. Gemeinden.
:- . I . .ä Ortschaften Märoäfirßlog CZ- Ortfchaften MHÅOYÆTHOZ

1 Oels —- — — 373 —- 10 28 Ellguth, Klein- 10 11 3 33 2 4
2 Slzernstcfldltd -— —— -- 138 10 7 29 dito Neu- - b —- —- — 4 1910
Zsundse —- — —- 4215 9 » . . Nie ers 6 25 3 —- -— —-
4Fuliusburg —- — —- 21 24 4 Do btto EBoImiäy} Ober- 4 1810 15 17 2

· 5 Allerheiligen 11 26 9 4 1711 31 Galbitz 10 1811 19 11 4
6Bartkerey 7 5 —- 3 22 6 32 Gimmel 10 5 1 13 15 1
7Bernstadt, Vorstadt 25 29 7 8 211 33 Görlitz 5 6 1 6 28 8
8Bogschütz 17 19 6 27 22 3 34 Großgraben 11 27 6 28 19 4
9Bohrau 20 9—— 14 20—-— 35 Grüneiche 2 4 5 1 10 4

10 Briese 38 16 —- 15 9 6 36 Grüttenberg 11 2111 2 2610
11 Buchwald, herzoglich 20 27 8 46 28 5 37 Gutwohne 26 26- 33 29 2
12 dito frei Antheil 5 8 9 1 6 8 Heidane 1 13 3 —- -— —-
13 Bukowintke 1 23 5 5 2 4 38 Hönigern —- —— —- 6 15 7
14 Buselwitz 13 24 4 4 16 4 Hundsfeld, Dom. 10 20 7 —- - —-
15Carlsburg ’ 10 3 4 4 1 — 39 Jackschönau 12 21 8 5 1 2
16 Crompusch — —- —— 2 310 40 Jenkwitz —- —-— 34 13 6
17 Cronendorf —- —— —- 8 19 8 41 Jäntschdorf 22 6 —- 11 2 8
18Cunersdorf 15 14 7 26 2 2 42 Juliusburg (Dorf) 19 19 4 14 22-—

‚ 19 Cunzendorf 5 1 6 9 9 7 43 Kaltvorwerk 4 9 1 2 15 9
20Dammer — —-—-— 33 29 3 44 Korschlitz 16 8‘ 7 19 3 4
21 Dobrischau 10 16 8 4 27 3 45 Kraschen « 9 2611 16 20 8
22 Döberle «5 13 2 3 11 10 46 Kritschen 13 .- 11 16 5 8
23 Dörndorf ——-— —-— —- 8 20 9 47 Kurzwitz 7 5 1 1 2 7
24 Domatschine 6 2810 7 —- 8 48 Lampersdorf 2611611 13 29 3

Dzielnnke 3 27 1 -— —- - 49 Langenhof 18 15 1 6 2511
. 25 Eichgrund 3 9—— 1 22 2 50 Langewiese —- —-— 21 1110
26 Ellguth, Fürsten- 16 511 15 1011 51Laubsky 6 6 6 4' '7 5
27 dito Groß- 6 18 8 15 27 9 52 Leuchten — —- — 17 26 6        



146

 
_-
4—— 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
      

       

å N a m e n IEZ haben beizutragen: Es: N a m e n « IEs haben beizutragen:
.D

„ä der SDominien. ©emeinben. s- D der Dominien. Gemeinden.
3 . 2 a . ' r rc5 Ortschaften %’.quog.%’:fproä (g ‘ rtsch ften 3%:23nog.1%:25xog.

53 Loischwitz 6 19 9 2. 11 1X 104 Sibyllenort 8 1210 11 29111
Lorke — 1511 .- ... .- 105 Spahlitz 11 15 3 15 11 1

54 Ludwigsdorf 14 1 9 20 2611 106 Stampen 1210 4 29 2 2
55 Maliers —- -— — 9 910 107 Stein 10 20 6 8 1111
56 Medlitz — —.-— 315 1 108Strehlitz 11 l8 l 1912 1
57 Mirkau 2 23 8 8 7 2 109 Stronn 12 610 23 6 4
58 Mühlatschütz, Klein- ——— — — 5 2310 110 Süßwinkel 18 11 8 .- 7 9 4

‑ 59 dito Mittel- -— ——— 11 19 2 IllTaschenberg — —-—— 5 3———
60 dito Ndr.-u.Ober- 11 3 3 1013 5 112Tschertwitz 5 8 — 210 3
61Miihlwitz, Nieder- U 21 4 11 11 3 113Ulbersdorf 16 20 — 11 4 9
62 dito Ober- i 1019 2 114Vielguth · 18 9-— 2113 8

- 63Nauke 8,26 8 313 1 115Vogelgeicmg 123 3 411 8
64 Netsche 22'21 3 171710 11621826199, Nieder-- 11 23 8 17 22 »
65 Neudorf b. Bernstadt 3 10 3 8 11 1 dito Ober- 5 19 3 «
66 dito b. Juliusburg 6 28 8 3 5 4 117 Weidenbach 1117 2 4 911
67 Neuhaus 2 17 8 2 1210 118 Weigelsdorf, Groß- ; 15 __ 2 34 1410
68 Neuvorwerk 613 9 — 18 5 119 dito Klein- 125 5
69 Neu-has b. Raake — —— 116 4 120 Weißensee 2 7 7 5 3 9
70 dito b. Wiesegrade 6 8 2 125 4 121Wiefegmde 27 15 3 31711
71 Oels, Klein- 3-21 7 16 4 9 122Wildschütz 15 21 6 8 810

Oels, Schloß, 56 10 8 6 18 4. 123 Wilhelminenort 12 27 8 14 13 1
72 Oppeln u. Neugarten 5 29 2 — 28 2 124 Woitsdorf 17 4 6 19 5 5
73Qstrowine 5 21 1 810 3 125 Würtemberg 7 2 3 116 7
74Pangau 19 10 4 20 21 3 1268antod) 1622 8 7 1 5
75 Patschkey 5 24 9 17 6 6 127Zessel 2013 1 7 6 5
76 Peterwitz —- -—-. 10 8 7 128 Ziegelhof — 5 2 3 211
77 Peuke 12 410 8 22 4 129 Zöllnig, Groß- — —- — 44 22 2
78 Pischkawe —- -— .- 3 16 5 130 dito Klein- — — — 2912 6
79 Pontwitz 20 22 5 26 28 7 IslsZUcklaU 9 5 6 18 711
80 Postelwitz 14 12 3 1211 1 Vorstehende Repartition wird den Magisträten,
81Prietzem Nieder- 9 21 2 4 3 5 Dominien und Ortsgerichten mit der Aufforderung zur
82 dito Ober- 6 27 2 11 28 5 Kenntniß gebracht, die Beiträge mit den Steuern pro
83 Pühlau 33 1 1 7 18 6 April cr. event. zur Hälfte pro April, zur Hälfte pro
84 Raake 14 8 7 4 1810 Mai cr., an die hiesige Kreis-Communal-Kasse abzuführem
85 Rathe 10 16 7 22 13 9 Oels, den 29. März 1867.
86Reesewitz 12 4 2 16131 . Der Königliche Landrath.
87 gotherinne 3 16 7 2 15 —- von der Berswordt.
88 acrau 7 ——10 18 711 » ——.——
89 Sudeij _ _ _ 21 2 8 Nr. 1269. Betreffend die aus Anlaß des vorjäh-
90 Schickerwitz 10 25 9 2 29 5 rigen Krieges gegründeten 3 Kreis-Stiftungen
91 Schleibitz -— - — 7 23 3 Jn der, meiner Aufforderung vom 13. d.·Mts. zu-

— 92ISchmarse —- — —- 25 17 8 folge, am 24. März d. J. stattgefundenen Versammlung
93 Schmollen, Neu- 5 5 7 ll l4 3 sind die in der Beilage dieses Blattes abgedruckten Sta-
94 dito Nieder- 6 23 —- 5 15 4 tuten der drei obenbezeichneten Kreisstiftungen einstimmig
95 dito Ober- 7 4 6 39 21 8 beschlossen worden.
96 Schmoltschütz 812 4 l 2110 Die Ortsbehörden veranlasse ich, in einem sofort
.97 Schönau, Nieder- 8 24 —- 5 1911 anznberaumenden Gemeindegebote diese Statuten sowohl,
98 dito Ober- -— —— — 8 12 6 als die denselben oorgedrnckte Bekanntmachnng den Ge-.
99 Schützendorf 10 28 9 3 1 2 meindemitgliedern vorzulesen und dieselben noch beson-

100Schwierfe, guts-herrl. 121110 2 5 Iders auf den § 10 des Statuts I. aufmerksam zu
101 dito «städtisch —- ——- 6 2 3 machen. Jn Anbetracht des woblthätigen Zweckes dieser
102 Schwundnig 11 8 8 l 29 8 Stiftung halte ich mich ocrgewissert, daß auch aus den--
103ISechskiefern — 26101 2 28‘10 jenigen Ortschaften, welche bisher ihre Theilnahme ver-:
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sagt haben, der Stiftung noch Beiträge zufließen wer-
den, da eine Nichtbetheiligung der gedachten Ortschaften
dieselben im Hinblick auf § 8 des Statuts I. für die
Zukunft wesentlich benachtheiligen würde. Die Höhe der
Beiträge ist dem freien Willen anheimgestellt

Oels, den 26. März 1867.
Der Königliche Landrath.

von der Berswordt.

 

Nr. 1266.
Diejenigen Magisträte uud Gemeinde-Vorstände,

welche die ihnen mittelst Verfügung vom 12. März cr.
——- betreffend die Eröffnung des Reklamationsverfahrens
gegen die Grundsieuer-Untervertheilung —- zur Ausfüllung
zugesandte Empfangsbescheinigung (A) noch nicht an
tnich eingereicht haben, werden veranlaßt, diese Beschei-
nigung zur Vermeidung der Abholung durch einen ex-
pressen Boten bis zum 3. April cr. an mich einzusenden.

Oels, den 27. März 1867.
Der Königliche Landrath.

von der Berswordt.

Nr. 1267. Betreffend die Verzichtleistung aus die
Vergütigung für die Kriegslieserungen.

Bezugnehmend auf den Schlußsatz in der Kreis-
blatt-Verfügung vom 19. D. M., Nr. 1262, Stück 13,
ersuche ich die Magisträte, Dominien und Gemeinden
des Kreises, diejenigen Beträge, auf welche dieselben ver-
zichtet haben, der hiesigen KreiskCommunal-Kasse zu
überweisen nnd zu diesem Zweck derselben die bezüglichen
Quittungeu einzusenden, sowie überall da, wo nicht auf
die ganze Vergütigung oder auf bestimmte Beträge ver-
zichtet wird, eine Berechnung der dem Foud der Na-
tional.-Jnvalideu-Stiftung zuzuweisenden Summen bei-

 

zufügen. Oels, den 26. März 1867.
Der Königliche Landrath.

von der Berswordt.

Nr. 1268. Wegebesserung.
Die eingetretene milde Witterung gestattet die

gründlichste Durchführung der bereits durch meine Kreis-
blatt - Verfügung vom 20. Februar cr. (Stück 9,
Nr. 1229) angeordneten Wegebesserungsarbeiteu.

Jch fordere daher die Dominien und Gemeinden
hierdurch auf: diese Arbeiten unverzüglich und energisch
zu betreiben, nnd ersuche, resp. beauftrage die Herren
Polizei - Distrikts -Kotnmissarien und KgL Gensdarmes:
die Befolgung meiner Anordnung streng zu kontroliren,
diejenigen Bezirke aber, in welchen die nothwendigen Re-
paratureu an Wegen und Brücken nicht bis zum
15. April cr. vollendet sein sollten, mir an diesem Tage
-anzuzeigen.

Die säumigen Wegebauverpflichteten würden es sich
Dann selbst zuzuschreiben haben, wenn die rückständigen
Arbeiten im Wege der Exekutiou für ihre Rechnung
verdungen -würden.

Oels, den 27. März 1867.
Der Königliche Landrath.

von der Berswordt.

 

 
 

Nr. 1269.
Seine Majestät der König haben dem Gerichts-

Scholzen und Kreis-Taxator Herrn Gründer in Groß-
Zöllnig das Allgemeine Ehrenzeichen Allergnädigst zu
verleihen geruht, was ich hierdurch zur öffentlichen
Kenntniß bringe.

Oels, den 28. März 1867.
Der Königliche Landrath

von der Berswordt.

Nr. 1270. Betrisft einen Tollwuthssall zu Kraschen.
Nach Anzeige des Königlicheu Gendarm Hiller zu

Bernstadt hat am 20. d. M. der der Tollwuth drin-
gend verdächtige Hund des Schäfers zu Vorwerk Sa-
biok bei Kraschen mehrere Hunde daselbst gebissen und
ist, sowie der von ihm gebissene Hund des Herrn Lieute-
nant Schwürz deshalb getödtet worden.

Jn Folge dessen bestimine ich hierdurch, daß sämmt-
liche Hunde in Kraschen, sowie im halbmeiligen Um-
kreise dieser Ortschaft durch sechs Wochen angeschlossen zu
halten und daß von Hunden und von Katzen, nicht
blos diejenigen, welche von dem tollen Hunde gebissen
worden, oder bei welchen Spuren der Tollwuth hervor-
treten sollten, sondern selbst diejenigen, bei denen auch
nur die Besorgniß vorliegt, daß sie von dem tollen
Hunde gebissen wdrden sein könnten, zu tödten und vor-
chriftsmäßig zu vergraben sind.

Oels, den 27. März 1867.
Der Königliche Landrath.

von der Berswordt.

 

d
u

 

Nr. 127l. Steckbriefs-Erledigung.
Der Seitens der Königlichen Gefangenen-An-

stalts-Direktion zu Breslau unterm 13. h.‚ Kreis-
blatt Stück 12, Nr. 1259 hinter der Tagearbeiter-
Wittwe Theresia Wilk geborne Wiukler erlassene Steck-
brief ist durch die inzwischen in Brieg erfolgte Verhaf-
tuug der Genannten erledigt.

Oels, am 20. März 1867»
Der Königliche Landrath.

von der Berstvordt.

Nr. 1272. Steckbrief. ·
Der wegen Verdachts des Handelns mit entwen-

detem rohen Golde aus den Minen von Tanguilsk ver-
haftete Schetvel Efron ist aus dem Gefängnisse zu
Grodno in Rußland entwichen, nnd in Begleitung seiner
Frau Namens Sara, seines Sohnes Leiser Efron und
des Handlungsgehülfen Chaim Selman über die Grenze
entkommen.

In Folge einer von Seiten der Kaiserlich Rufsischen
Gesandtschaft an das diesseitige Königliche Ministerium
ergangenen Requisition sollen die genannten Personen
aufgegriffen und verhaftet werden.

Die Ortspolizeibehörden, Gendartneu und Orts-
gerichte veranlasse ich daher- ans die in Rede stehenden
Personen zu vigiliren, im Betretungsfalle sie anzuhalten
und unter sicherer Begleitung hier abzuliefern.
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Der Wilnaer Kaufmann Schewel Esroii ist 45 Jahrf
alt, mittleren Wuchses, trägt Backen- und Schnurrbart,
hat rothe Haare, kleine und magere Hände und Finger.

Die Ehefrau desselben soll sich im Dezember pr. in
Frankfurt a. M. aufgehalten haben.

Oels, den 26. März 1867.
Der Königliche Landrath

von der Berswordt.

 

Nr. 1273. Steckbkief.
Der Sattler Theophil Pielichowsti ans But, ge-

boren in Czempim (Provinz Posen) hat sich eines
schweren Verbrechens schuldig gemacht und der Bestra-
fung durch die Flucht entzogen. Derselbe ist 37 Jahr
alt, 5 Fuß 4 Zoll groß, von kräftiger Statnr, Haare
braun, Bart war rasirt, Nase spitz, Gesichtsbildung oval,
Zähne vollständig, Sprache deutsch, polnisch und russisch.·
Besondere Kennzeichen: Narbe am Mittelfinger einer
Hand. Die Polizeibehörden und Gendarmen des Krei-
ses werden ersucht, resp· beauftragt, den p. Pielichowski
im Betretungsfalle festzunehineii und mir mittelst zuver-
lässiger Begleitung zuführen zu lassen.

Oels, den 26. März 1867.

Der Königliche Landrath.
von der Berswordt.

 

Nr. 1274.
Der Steckbrief hinter dem Fleischergesellen Traugott

Walther vom 12. Februar cr. (Stück 8, Nr. 1225)
wird hierdurch erneuert.

Oels, den 27. März 1867.
Der Königliche Landrath.

von der Berswordt.

 

Nr. 1275.
Jn Nachstehendem bringe ich eine Bekanntinachungil

des Schlesischen Forstvereins, betreffend die Vertilguugsi
der Maikäfer zur Kenntniß der Kreisbewohner; die Orts-
gerichte haben dieselben in den Gemeinden bekannt zu
machen. .

Oels, den 27. März 1867.
Der Königliche Landrath.

von ber Berswordt.

Bekanntmachung.
.Es hat sich in neuerer Zeit die sehr bedauerliche

Erscheinung dargestellt, daß neben andern früher nicht
gekannteii, der Landwirthschast schädlich gewordenen Jn-
feilen auch der Maikäfer, Melolonrha vulgaris sich in
einer so ganz ungewöhnlichen bedeutenden Menge gezeigt
hat, daß durch denselben den Landivirthen bei den Zucker-
rüben, Kartoffeln, Wiesen u. s. w., den Forstwirthen aber
in den jungen Schonungen die erheblichsteii Nachtheile
erwachsen sind.

Der Maikäfer, -—- als Larve Engerling genannt —-
beschädigt und vernichtet in der Erde die Wurzeln der
vorgenannten Gewächse; als ausgebildeter Käfer aber

 
 

verzehrt er im Frühjahr die Blätter und Blüthen der
Obst- und Waldbäume.

Die Fortpslanzung des Jnsekts erfolgt in so großer
Ausdehnung, daß dadurch die Grenzen seiner Schädlich-
keit für die Zukunft gar nicht zu übersehen sind (er legt
bis 80 Eier) und wenn daher nicht des Schleunigsten
und auf das Ernstlichste mit der Vertilgung dieses Kä-
fers vorgegangen wird, so sind die erheblichsten Nachtheile
für die Land: und Forst-Wirthschaft zu erwarten. - Jn
manchen Gegenden der Mark hat man bereits den An-
ban der von diesem Käfer am meisten angefallenen Ge-
wächse ganz fallen lassen müssen, da derselbe erfolglos
blieb.

JmNachstehenden werden nun in gedrängter Kürze
diejenigen Maßregeln mitgetheilt, durch welche steh eine
genügende Verminderung dieses Jnsekts erwarten läßt,
wenn sie a. mit größter Energie, und b. in allgemeister
gleichzeitiger Ausdehnung zur Ausführung gelangen; dies
letztere ist hierbei ebenso erforderlich, als es vor einigen
Jahren bei der Ueberfüllung von Mäuseu der Fall war.

I. Was nun zunächst die Vertilgung der in der Erde
befindlichen und dort Schaden bringenden Engerlinge
betrifft, so muß bei diesen "

l) das Aufsainmeln derselben erfolgen, wenn der Acker
oder die Forst-Cultur-Flächen gepflügt, oder aufge-
hackt werben. —-— Dazu können der Sache selbst
wegen, sowie zur Sparung der Kosten, Kinder von
10——-12 Jahren mit bestem Erfolge benutzt werben.
Wo man aus Wiesen in Folge des Engerlingsfraßes
die ganz abgestorbenen Grasflächen sindet, werden
die Larven durch sorgfältiges Ausstechen beseitigt.
Wenn der Acker oder eine Forst-Cultur-Fläche auf-
gepflügt wird, finden sich Krähen, Staare und meh-
rere andere Vögel hinter dein Pfluge ein, um die
frei gelegten Engerlinge zu verzehren; diese Thiere
störe oder verscheuche man durchaus nicht, da sie
erheblichen Nutzen stiften. i
Auf Flächen, wo man Engerlinge bemerkt, treibe
man Schweine auf, ivelche nicht gesättigt sind, und
diese suchen sich dann selbige zur Nahrung auf.
Wo die befallenen Landflächen so niedrig liegen,
daß sie von den etwa in der Nähe befindlichen
Flüssen, Bächen oder Teichen, durch Zuleitungs-
Gräben ohne erhebliche Kosten bewässert werden
können, —- leite man das Wasser einen Fiiß hoch
dahin,· und lasse dasselbe zu Vernichtung der Enger-
linge möglichst lange stehen.

II. In Bezug auf die Vertilgung der ausgebildeten
Maikäfer verfährt man in folgender Art;

a. von dem Beginn der Flngzeit im Frühjahre ab,
müssen selbige, da wo sie sich zeigen, sorgsam und
schnell gesammelt werben. Am ersolgreichsten ge-
schieht dies in den ersten Frühstunden und an käl-
teren Tagen; die Käfer schwärmen dann noch nicht,
sondern sitzen ruhig und locker auf den Zweigen der
Bäume »und fallen, wenn diese geschüttelt werben,
sämmtlich herab, wo sie dann von den untergebrei-
teten Decken leichter aiifgesammelt werben, als wenn

4)

5)
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sie von den hochstehenden Aeften einzeln abgelesen
werden müßten. —- ‚

Die so gewonnenen Käfer schüttet man dann
sofort in zuschließende Säcke, da sie aus offenen
Gefäßen leicht wieder ivegkriechen oder fortstiegen
würden.

Wenn eine angemessene Menge gesammelt in,
tödtet man die Käfer, und zwar am leichtesten durch
einen Ueberguß von kochendem Wasser, wonach sie
dann mit großem Nutzen als werthvoller Dünger,
oder als Futter für Federvieh verwendet werden
können. -

Durch die obengedachte Verwerthung können
auch die Kosten für das Sammeln der Käfer, wenn
nicht ganz, doch großentheils gedeckt werben.

Will man auf die erwähnte Verwerthung ver-
zichten, so kann die Vernichtuiig der Käfer auch
durch Verbrennen oder tiefes Vergraben erfolgen.
Auf die Vertilgung von Maikäfer wirken nun auch
viele Arten von Vögeln —- welche unten bezeichnet
sind, sehr vortheilhaft ein, man verscheuche diese
daher durchaus nicht, sondern ziehe sie sorgsam heran.
llI. Damit nun die für die Vertilgung der Enger-

linge und Maikäfer so sehr wichtigen Vögel stets in ge-
nügender Menge vorhanden fein mögen, lasse man selbige
durchaus nicht durch Schießen und C{sangen vermindern,
biete vielmehr alles auf, um diese von der Natur zur
Beschränkung der schädlichen Insekten bestimmten Thiere
vollständig zu erhalten, und sogar zu vermehren.

Zu diesem Zwecke lege man für die kleineren Vögel
an geeigneten Orten auf Obst- und Waldbäumen soge-
nannte Baukästeu (gemeinhin auch Staarmästen genannt)
zahlreich au, wodurch die Vermehrung sehr befördert wird.

Nichtamtri
Zum Geburtstage des Königs

haben sich die öffentlichen Stimmen aus auen Landes-
theileii vereinigt, um die erhabene und glückliche Beden-
tung des Festes und die Verehrung für den trefflichen
Fürsten in begeisterten Worten darzulegen. Als Zeugen
dieser Begeisternng dürfen zwei der bedeutendsten frei-
sinnigen Blätter im Osten und Westen der Monarchie
elten.

g Die »Kölnifche Zeitung« äußert sich wie folgt über
die Bedeutung des diesmaligen Geburtstages:

»Solch ein Königs-Geburtstag ist noch nicht ge-
feiert worden in preußischen und deutschen Landen! Nicht
bloß in den weiten, durch König Wilhelm I. bis zum
Belt und bis zum Main erweiterten Grenzen des König-
reichs Preußen , sondern weit über diese Grenzen und
weit über Deutschlands Grenzen hinaus, überall, wo
echte Deutsche wohnen, wird am heutigen Tage unter
den Tönen des Liedes und der Musik ein begeistertes,

 

 
 

 ipbelndes Hoch aiisgebracht werden auf den heute sieben-
ztgsähkigen Heldenkönig Wilhelm l. von Preußen, der
DEUtlchland im Schlachtendonner befreit und vereinigt hat."  » »Detm wir sind ja Alle einig, von der Bernsteins
kUste Preußens und den siriesischeniJnseln bis ans

Diese Maßregel wirkt gleichzeitig auch auf Vermin-
derung der so schädlichen Raupen, und ist daher um so
mehr empfehlenswerth. «

Zu den Vögeln, welche die Eugerlinge und Mai-
käfer in Menge verzehren, gehören besonders Eulen,
Weihen, Krähen, Dohlen, Würger, Ziegeninelker, Staare
nnd alle Finken-Arteii; aber auch die Dachse, Marder,
Jgel und die mit Unrecht fo sehr verfolgten Maulwürfe,
nnd arge Feinde der Maikäfer und daher sorgfältig zu
schonen.

IV. Schließlich muß noch bemerkt werben, daß sich
der Maikäfer aus den Engerlingen in der Regel nur in
4 Jahren ausbildet und dann aussiiegt. — Mithin ist
nur alle 4 Jahre ein Flugjahr, und ein solches muß
daher vorzugsweise zu Vertilgung der Maikäfer benutzt
werben, da die Erfolge der Vernichtung dann um so
lohiiender sind-.

Man möge diese Calamität durchaus nicht unter-
schätzeii, und ohne Säumen und mit Ernst zu deren er-
heblichen Verminderung oder gänzlichen Beseitigung hin-
wirken, da es sonst leicht zu spät werden könnte

Mit Bezug auf die Bekanntmaehung des Königlichen
Landwehr-Bataillons-Kommandos vom 11. d. Mts
(Kreisblatt Nr. 12) werden die Orts-behörden hierdurch
wiederholt ergebenst ersucht, die dort näher bezeichneten
Invaliden anzuweisen, sich spätestens bis zum 3. April c.
beim Unterzeichneten, Behufs Geltendmachung ihrer An-
sprüche, zu melden.

Oels, den 28. März 1866.

Gerst, Bezirksfeldwebel.
-——

eher Theil.
baherische »Hochgebirge nnd bis zum Rheinfalle von
Schaffhausen, sobald ein auswärtiger Feind, möge er
vom Osten oder Vom Westen kommen, Deutschland be-
droht! Durch die Verträge-, welche nach dem siegreichen
Feldzuge in Böhmen von König Wilhelm mit den süd-
deutschen Staaten geschlossen wurden, ist Er, wie alle
seine Nachfolger, fortan geborener Oberfeldherr des deut-
schen Reiches. Er ist Imperator Deutschlands. Gleich-
viel, ‚ob er den Namen eines Kaisers trägt, Deutschland
hat setzt wieder ein Oberhaupt, welches zu besitzen es
schon lange vor dem Ende von Kaiser und Reich auf-
gehört hatte.“
_ ,,Selten ist es einem Sterblichen vergönnt, auf ein
lolches Lebensjahr zurückzublirken, wie König Wilhelm
hinter sich liegen hat. Und wir wissen kanni, was für
Jhn erfreulicher sein mag, wenn er auf feinen Kriegs-
ruhm und seine äußeren Erfolge blickt, oder wenn er an
den Frieden und die Eintracht denkt, die in feinem eige-
nen Lande wieder hergestellt sind. Jetzt ist es wie ein
böser Traum, wenn wir daran denken, unter welchen
Umständen im vorigen Jahre der Königs-Geburtstag
gefeiert worden« —-

,,Heute herrscht, am ersten Frühlingstage, wo der
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König geboren wurde, allgemeiner Jubel. Das alte
Eis des Mißtrauens ist gefchmolzen und in das Meer
der Vergessenheit hinweggeschwemmt. Das Volk hat
gesehen, daß es sich nicht um ein müßiges Soldatenfpiel
gehandelt hat, und darf jetzt sagen: »Ja, wenn wir ge-
wußt hätten, daß es Ernst sei und die Gefahr so nahe,
so hätte ja Keiner von uns gemurrt. Das hat uns
aber Niemand gefagt." Die Regierung kann antworten:
»Dursten wir es denn sagen? Und durftet Jhr glauben,
besser als Euer kriegserfahrener König und dessen erprobte
militairifche Rathgeber zu wissen, wie die Armee zu redr-
ganisiren sei? Ihr mäkeltet daran, und sie ist jetzt in
Europa als ein Meisterstück anerkannt.«

»Eins der erhebendsten Gefühle muß für den König
fein, daß er den Krieg nicht begonnen hatte, ohne das
letzte Mittel, den Frieden zu erhalten, erschöpft zu haben.
Jn dem gerechtesten Kriege, in der furchtbaren Schlacht
von Königgrätz —- der Rieseuschlacht, wie die Ausländer
sagen —- hat das weiße Haar des Königs den preußi-
schen Schaaren vorangeleuchtet, wie der weiße Helm-
busch des jugendlichen Königs Heinrich IV. den Fran-
zosen in der Schlacht von Jvry. Der herrlichste Sieg
ward erfochten durch den König und sein braves Heer,
welches zurückzuweichen für eine Unmöglichkeit ansah,
wo fein König und Feldherr im dichtesten Kugelregen
hielt. Einen anderen nicht minder töstlichen Sieg hat
unser ritterlicher König Wilhelm ganz allein erfochten
in dem Augenblick, wo er seinen-Ministern befahl, den
innern Streit zu beendigen und statt, wie Brennus das
Schwert des Sieges in die Wage der Gerechtigkeit zu
werfen, unumwunden das Verfassungsrecht anzuerkennen.«

»Wahrlich, der heutige Tag ist werth, Gott zu
danken, daß er uns einen solchen König gegeben hatt
Gott segne, Gott erhalte unsern in Krieg und Friedens
erprobten, unfern großen, unsern geliebten König Wilhelm-«

s

 
Jn gleich erhebender Weise schreibt die ,,Schlesisches

Zeitung« am 22. März:
,,Diefer Tag gehört nicht blos dem Könige vonl

Preußen, er gehört recht eigentlich dem großen gemein-s
tarnen deutschen Vaterlande — er ist einer jener Tage,s
welche, unvergänglicher als in Erz, in Geist und Leben,
Fleisch uud Blut des deutschen Volkes geschrieben sind.«

,,Unter wie ganz anderen Verhältnissen geht die
Sonne dieses 22. März auf. Sehen wir auf denselben
Tag vor einem Jahre zurück —- welche ungeheure Kluft
liegt zwischen damals und heute. Eine Geschichte hat
sich seitdem entwickelt, wie sie oft viele Geschlechter nicht
erleben, und Verhältnisse haben sich gestaltet, die man
vor einem Jahre noch als das Mögliche überschreitende
Träume, als überschwängliche Wünsche belächelt hätte.« —-

,,Vor einem Jahre stand Preußen und mit ihm
Deutschland an einer verhängnißvollen Schwelle der
Zukunft. Drohendes Gewölk zog von allen Seiten am
politischen Horizont unseres Vaterlandes anf, und im
Innern hatte weder Zuversicht noch Vertrauen, noch
jener Frieden eine sichere Stätte, in dessen Hauche allein
die Saaten fröhlich grünen und alle Kräfte sich seh-
nig spannen. Es lag in der Luft eine drückende

 

 

Schwülez Jedermann sagte sich, daß schwere Tage her-
einbrechen würden. Wahrlich damals schon mußte man
den Muth bewundern, mit welchem König Wilhelm
und sein Staatsmann das Ruder führten; sie allein
schienen die Zuversicht zu haben, die im Lande fehlte-—
gewiß, weil sie den Stern sahen, der uns Allen noch
unsichtbar war.“

»Mit überrafchender Schnelle, wie die rollende Ku-
gel, entwickelten sich die Ereignisse. Schlag auf Schlag
folgte, nnd wir alle, ergriffen von der Gewalt der That-
sachen, hatten kaum Zeit, ihnen mit den Gedanken nach-
zukommen. Wohl uns, daß wir uns in ihnen zurecht-
gefunden —- und hier steigt das Bild des greifen Kö-
nigs von Minute zu Minute höher und höher auf am
Gesichtskreife des Tages, mahnend und rufend: Hier
bin ich! Folget mir!“ '

»Und wir folgten Ihm, denn die Entschlosseuheit
seiner That, sein: Jch hab’s gewagt, hatte Vertrauen
in alle unsere Adern gegossen, die Muskeln gestählt und
die streitbare Kraft Preußen-J auf das Feld der Entschei-
dung für Deutschlands Zukunft und Einheit geführt.
Durch den Donner der Schlachten hindurch flog Wil-
helm an der Spitze seines Volkes in Waffen mit Stur-
meseile zu den herrlichsten Siegen nnd führte Deutsch-
land, befreit von der niederdrückenden Last einer ihm
verderblichen Hegemonie, zu sich selbst zurück. Als die
lorbeerbekränzten Heere zum heimathlichen Heerde zurück-
kehrten, brachten sie uns den schönsten Frieden, den je
ein Volk erlebt: den Frieden mit den Feinden, die uns,
Von außen bedroht, und den Frieden im Innern, im
preußischen Vaterlande, denn König Wilhelm, zu dessen
Throne wir noch heut vor einem Jahre das Gebet um
Frieden als die schönste Weihe dieses Tages emporgesen-
det, fügte tritt gesegneter Hand zu dem Lorbeer des
Sieges die Palme des Friedens nach außen, wie nach
muen.«

,,Erstaunt fah Europa auf das durch Preußens
Thatkraft auferstehende Deutschland. Ja, es waren
Thaten geschehen, welche sich den glorreichsten der preu-
ßischen und deutschen Geschichte ebenbürtig anreihen
konnten.«

Und wenn auch der Preis, um den das Alles geschehen,
ein theurer, blutiger, thränenreicher gewesen: er mußte
gezahlt werben, um endlich das Ziel zu erreichen, nach
welchem Deutschland fast hoffnungslos mehr als fünf
Jahrhunderte gerungen.

Das Ziell —- Nun wir stehen heut wenigstens
por ihm -—_— und uur noch wenig Schritte sind’s, um
es zu erreichen. Jn der Hauptstadt tagen unter den
Augen König Wilhelms die Vertreter des bei weitem
größten Theils des deutschen Vaterlandes, um der Ein-
heit und Macht unserer Nation unter dem Schuß und
Schirm der Hohenzollern eine sichere, dauernde Stätte
zu bereiten. ——- —- ——- .-—

,,Der Lorbeerkranz, der schönste, der das Haupt
eines Fürsten schmücken kann, schmiegt sich heut um das
Haupt unseres siebenzigjährigen Königs. Welch’ ein
erhabenes Schauspiel menschlicher Größe, das in den
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Tagen des Alters dieVollendung der höch
der Jugend zeigt.«

»Ja! Er hat gesäet und, was Er gesäet, auch
geerntet. Gebe Gott Ihm gnädige Frist, die goldene
Ernte Seines thaten- und ruhmreicheu Lebens, einer
Regierung, die mit glänzenden Zügen im Buche der
Geschichte leuchtet, in die sicheren Scheuern eines allbe-
glückenden Friedens zu fammelnl«

»Noch sei Ihm die letzte Hand an Seinem Werke
vergönnt, und darum ist auch heute unser Gebet: Frieden!«

,,Frieden für Ihn, Frieden für Preußen und das
deutsche Vaterland, über dem segnend Sein Seepter
waltet!« —-

sten Zielpunktel

Vom Reich-singe
(Uebersicht.)

Jn den weiteren Berathungen des Reichstages über
den Verfassungs-Entwurf wurden am vorigenMittwoch
(20. März) zunächst diejenigen Angelegenheiten festge-
stellt, auf welche die Beaufsichtigung Seitens des Bun-
des oder die Gesetzgebung desselben sich erstrecken tollen.
Artikel 4 des Entwurfes zählt als solche Angelegen-
heiten auf:
1) Die Bestimmungen über Freizügigkeit, Heimaths-

nnd Niederlassuugs:Verhältnisse und über den Ge-
werbebetrieb, einschließlich des Versicherungswesens,

 
 desgleichen über die Colonisatiou und die Auswan-

derung nach außer-deutschen Ländern;
die Zoll- und Handels - Gesetzgebung und die für
Bundeszwecke zn verwendenden (indirekten) Steuern;
die Ordnung des Maaß-, Münz- und Gewichts-
Shstems, nebst Feststellung der Grundsätze über die
Ausgabe von Papiergeld;
die allgemeinen Bestimmungen über das Bankwesenz
die Erfindungs-Patente;
der Schutz des geistigen Eigenthumsz
Organisation eines gemeinsamen Schutzes des deut-
schen Handels im Auslande, der deutschen Schiff-—
fahrt und ihrer Flagge zur See und Anordnung
gemeinsamer konsularischer Vertretung, welche vom

- Bunde ausgestattet wird;
8) das Eisenbahnwesen im Interesse der Laudesverthei-

digung und des allgemeinen Verkehrs;
der Schiffsahrtsbetrieb auf den mehreren Staaten
gemeinsamen Wasserstraßen nnd der Zustand der
letztern, sowie die Fluß- und sonstigen Wasserzöllez
das Post-i und Telegraphenwesenz
Bestimmungen über die wechselseitige Vollstreckung
von Erkenntnissen und Erledigung von Requisitio-
nen überhaupt,
so wie über die Beglanbignng von öffentlichen Ur-
kunden; »

13) die gemeinsame Civil-Prozeß-Ordnung und das
gemeinsame Konkurs-Verfahren, Wechsel- und Hart-
delsrecht.
Es wurde zu diesen Bestimmungen eine große An-

zahl von Abänderungen und Zusätzen beantragt, aber

9)

10)
11)

l2)  schließlich nur eine geringe Zahl von Veränderungen

beschlossen, zu welchen fast durchweg die Bundeskorn-
missarien ihre Zustimmung erklärt hatten.

Bei Punkt l wurde das Paßwesen und die Frem-
denpolizei, ferner: das Staatsbürgerrecht zu den Gegen-
ständen gemeinsamer Gesetzgebung hinzugefügt.

Als Steuern, welche zu Bundeszwecken verwendet
werden und demgemäß der Bundesgesetzgebnng unter-
liegen follen, waren im Entwurfe nur Die indirekten
Steuern angeführt Ein Abänderungsvorschlagbean-
tragte, daß das Wort »indirekten« weggelassen werde,
so daß die Gesetzgebung des Bundes sich auch ans direkte
Steuern erstrecken könne. Es wurde geltend gemacht-
Nichts werde die einzelnen Glieder des Bundes mehr
mit einander verbinden, als eine gemeinsame direkte
Besteuerung Es handele sich nicht Darum, sofort ein
Reichssteuergesetz zu machen, sondern Darum, Der Bun-
desgewalt nur die Befugniß beizulegen, in Zukunft
damit vorzugehen.

Der Finanz-Minister von der Hehdt erklärte als
Brutdes-Komnnssar: Die Regierung habe vorläufig ge-
meint, nur die indirekten Steuern als Bundessache
behandeln zu müssen. Wenn sich das Bedürfniß heraus-
stellen sollte, auch die direkten Steuern hereinzuziehen, so
werde Die Regierung das in Erwägung ziehen und des-
halb Anträge bei den übrigen Regierungen stellen. Es
sei jedoch noch zweifelhaft, ob diese ihre Zustimmung
dazu geben würden. Deshalb empfehle es sich, für jetzt
.nur die indirekten Steuern zu erwähnen.

Der Reichstag beschloß jedoch (rnit einer Mehrheit
von nur«drei Stimmen), das Wort ,,indirekteu" zu
streichen, so daß (Falls dieser Beschluß Geltung erlangt),
die Steuern überhaupt, insofern deren Verwendung für
Bundeszwecke angemessen erscheint, Gegenstand der Bun-
desgesetzgebung werden können, ohne daß es zuvor einer
Berfassungsänderung bedarf.

Bei Punkt 8 wurde auch die Herstellung von Land-
und Wasserstraßen, bei Punkt 9 die Flößerei als Gegen-
stand der Bundesgesetzgebung aufgenommen.

Punkt 13, welcher die Gemeinsamkeit des Rechts
betrifft, rvurde dahin abgeändert, daß derselbe nun lautet:

»Gemeinsame Gesetzgebung über das Obligations-
Recht, das Strafrecht, Handels- und Wechselreebt
und das gerichtliche Verfahren.«
Das Wichtigste bei dieser Aenderuug ist die Auf-

nahme des Straf-Rechts unter die Angelegenheiten ge-
meinsamer Gesetzgebung. Es wurde geltend gemacht,
daß das Bedürfniß dazu schon seit Jahren im Volke
sowohl wie auf Seiten der Juristen anerkannt sei, fdaß
aber namentlich jetzt, wo jeder Bürger irgend eines
Bundesstaates zugleich Bürger in allen Staaten des
Bundes werde, auch ein gemeinsames Strafrecht um so
nothwendiger sei, da man nicht verlangen könne, daß
Jeder sich unter 22 verschiedenen Strafgesetzen zurecht-
finde. Die bedeutendsten Rechtslehrer des Reichstages
erklärten sich gleichfalls für den Zusatz, dem auch die
Regierungen nicht entgegen waren.

Ferner wurde beschlossen, noch der Erwähnung des
»Militairwefens und der Kriegsmarine« hinzuzufügen:
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»Bei Gesetzesvorschlägeu über das Militairwesen
und die Kriegsmarine giebt, wenn im Bundesrathe
eine Meinungsverschiedenheit statt-studet, Die Stimme
des Präsidiums (Preußens) den Ausschlag, wenn
sie sich für die Aufrechterhaltung der bisherigen Ein-
richtungen ausspricht.«

Der vorsißende Bundes:Kommissarius, Graf Bis-
marck, erklärte sich mit dem Zufatze einverstanden, indem
er die Zustimmung der verbündeten Regierungen dazu
erlangen zu können hoffte.

Alle erwähnten Angelegenheiten, auf welche sich die
Gesetzgebung und gemeinsame Aufsicht des Bundes er-
strecken fallen, betreffen unmittelbar praktische Bedürfnisse
von unbestrittener Wichtigkeit.

Ein Theil des Retchstages wollte außerdem auch
Angelegenheiten ganz anderer Art, nämlich die politischen
Rechte und Freiheiten unter die Gegenstände Der Bundes-
gesetzgebung aufgenommen wissen: es wurde vorgeschlagen,
daß das Maß von Preß-, Vereins: nnd Versammlungs-
freiheit und sonstiger staatsbürgerlicher Rechte, welche in
jedem Bundesstaate gewährt werden müssen, durch Birn-
desgesetze bestimmt werde.

Es war hierbei besonders darauf abgesehen, gewisse
politische Freiheiten und Rechte, welche in Preußen und
in den meisten anderen Staaten schon bestehen, auch
denjenigen Staaten, wo sie bisher noch nicht gewährt
sind (besonders Mecklenburg) zu sichern.

Der Antrag fand im Reichstage selbst lebhaften
Widerspruch. Der Minister-Präsident Graf Bismarck
sagte: fein Hauptgrund gegen den Antrag beruhe auf
feiner bei allen solchen Vorschlägen immer wiederkehren-
den Sorge: werden wir dafür die Zustimmung der
übrigen Regierungen erlangen? kann an dieser Sache
die Zustimmung überhaupt scheitern? ist die Sache der
Mühe werth, das Ganze auf Die Probe zu stellen? —
Er wies darauf nach, daß, Falls ein wirkliches Bedürf-
niß eintrete, später auch auf Grund der Bundesverfas-
sung die Möglichkeit vorhanden sein werde, Bestimmun-
gen jener Art durchzubringen. Jetzt aber sei man
durchaus nicht sicher, ob nicht an solchen Bestrebungen
die Uebereinstimmung der Regierungen überhaupt
scheitere. »Wenn ich hier als Abgeordneter spräche,«
fügte er schließlich hinzu, »so würde ich sagen: man
kann es annehmen, man kann es abtehnen, ich sehe dar-
um keine Gefahr für das Vaterlandz als Minister kann
ich nur dazu rathen, es abzulehnen.«

Auch der Bundes-Kommissar für Hessen-Darmstadt,
Staatsrath Hoffmann, mahnte Von der Annahme jenes
Zusatzes ab. Wenn es sich, sagte er ,« Darum handelte,
die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Freiheiten erst zu
gründeu, ihnen ein Plätzchen in Deutschland zu sichern,
dann freilich wäre der Antrag gerechtfertigt. Aber die
Rechte, die man sichern wolle, seien bereits in den mei-
sten deutschen Landesverfassungen enthalten. Die Ver-
fassung des Bundes aber werde nicht für dieses oder
jenes deutsche Land, sondern für die Gesammtheit ge-
macht, und liege zu« solchen Bestimmungen kein dringendes
Bedürfniß vor. Man möge nicht zu weit gehen, indem
man den einzelnen Staaten jede Selbstbestimmung nehme.

  
 

Auch im Interesse der (Einigung Nord- und Süddeutsch-
lands, und um die süddeutschen Staaten nicht vom
Beitritt zum Bunde zurückznschrecken, müsse man der
Versuchung widerstehen, alle Befugnisse der Einzelstaaten
zu vernichten.

Der Reichstag lehnte denn auch (wenn auch nur
mit 130 gegen 128 Stimmen) den Antrag ab.

Nachdem somit die Angelegenheiten, auf welche die
Bundesgeseßgebung sich erstrecken soll, in der Hauptsache
nach den Vorschlägen des Entwurfes festgesetzt waren,
wurde auch der Artikel 5 unverändert angenommen,
welcher lautet:

»Die Bundesgesetzgebung wird ausgeübt durch den
Bundesrath und den Reichstag Die Uebereinstim-
mung der Mehrheitsbeschlüsse beider Versammlungen
ist zu einem Bundesgesetze erforderlich und ausreichend.«

· Damit war der Abschnitt II. »Von der Bundesge-
fetzgebung« erledigt. ·

—-

(Die Bundesgewalt.) Die Berathung ging nun-
mehr zu den drei Abschuitlen Ill., IV. unD V. über,
welche vom Bundesrath, dem Bundesprästdium und
vom Reichstage handeln.

Die Hauptbestnnmungen, um die es sich dabei
handelt, sind folgende:

Der Vundesrath besteht ans den Vertretern der
Bundesregierungen, und zwar im Ganzen aus 43, unter
welchen Preußen 17, Sachsen 4, sD‘iecflenburer:x’äcbrnerin
unD Braunschweig je 2, alle anderen Staaten l Stimme
haben.

Der Bundesrath bildet aus seiner Mitte dauernde
Ausschüsse für die verschiedenen Bundesangelegeuheiten.

Das Präsidinm des Bundes steht der Krone Preußen
zu, welche den Bund völkerrechtlich zu vertreten, Krieg
zu erklären und Frieden zu schließen, Bündnisse und
andere Verträge mit fremden Staaten einzugehen , be-
rechtigt ist.

Das Präsidium ernennt den Bundeskanzler, welcher
im Bundesrathe den Vorsiß führt und die Geschäfte leitet.

Die vom Prästdium ausgehenden Anordnungen
werden im Namen des Bandes erlassen und vorn Butt-
reskanzler mit unterzeichnet.

Das Präsidinm ernennt die Bundesbeamten.
Der Reichstag geht aus allgemeinen und direkten

Wahlen hervor.
Der Reichstag hat das Recht, Gesetze vorzuschlagen.
Die Legislatur - Periode (die Zeit, für welche der

Reichstag jedesmal gewählt wird) dauert drei Jahre.
Zur früheren Auflösung des Reichstages ist ein Beschluß
des Bundesraths erforderlich

Diese Bestimmungen über die Einrichtung der
Bundesgewalt sind mit großer Vorsicht so getroffen, daß
die einheitliche Leitung des Bandes in der kräftigen Hand
der Vorinacht Preußen liegt, ohne daß doch den übrigen
{Regierungen eine Mitwirkung bei den wichtigen Ent-
schließungen entzogen, und indem ferner der Volksver-
tretung ein gebührender Einfluß auf die Bundesange-
legenheiten gesichert ist. J

Lebst zwei Beilagen.

 

 



»Oels’er Kreisblattes.«
 

Beilage zu Nr. 14 des
Dies wurde auch von hervorragenden liberalen

Rednern anerkannt. · » .
Einer derselben sagt: Die Einrichtung der Bun-

desgewalt sei wohl die schwierigste Aufgabe, die im Laufe
des Jahrhunderts an einen deutschen Staatsmann her-
angetreten sei, nämlich die Bundesgewalt stark genug
zu machen, um alle Kulturbestrebungen in sich aufneh-
men zu können, zugleich soweit eingeschränkt, um die
Selbstständigkeit der Einzelstaaten zu schonen, endlich
abhängig genug von einer parlamentarischen Vertretung,I
um das politische Gewissen der Nation nicht zu verlegen!
und demnach eine Versöhnung der Interessen einer star-l
ken Regierung mit denen starker populärer Freiheiten
herbeizuführen.« »-

,,So schuf man für Preußen das Bundes-Präsidium,;
für die übrigen Regierungen den Bundesrath, für dies
öffentliche Meinung den Neichstag.« ;

Von Seiten der entschieden liberalen Partei wurdel
dem Entwurf vornehmlich vorgeworfen, daß in demsel-
ben keine Bestimmungen über die Verantwortlichkeit ders
Minister dem Reichstage gegenüber enthalten seien. i

Hiergegen wurde aber geltend gemacht, daß eine;
solche Verantwortlichkeit des Einzelnen nicht möglich sei,!
wo die Anordnungen nicht auf den Beschlüsse-i einer:
einzelnen Regierung, sondern auf gemeinsamen Beschlüssen-z
des Bundesrathes beruheten. Ueberdies sei mit einem;
Gesetze über Minister-Verantwortlichkeit überhaupt nichtsi
gethan. Die eigentliche Verantwortlichkeit werde doch
immer nur die moralische sein, die Achtung vor dem
Volke, nnd die habe sich auf Seiten der preußischen Re-
gierung auf erfreuliche Weise bewährt, indem dieselbe
gekrönt mit beispiellosen Erfolgen doch nur danach
trachtete, ihren Frieden mit der öffentlichen Meinung
zu machen.

 

 

Die Berathung über die einzelnen Bestimmungen
der Abschnitte Ill» 1V. und V. begann am Dienstag (26.).
I Abschnitt III. handelt vom Bundesrath. Artikel 6
autet:

Der Bundesrath besteht aus den Vertretern derf
iitglieder des Bundes, unter welchen die Stimm-,-l

führung sich nach Maßgabe der Vorschriften für das
Plenum des ehemaligen deutschen Bundes vertheilt,j
so daß Preußen mit den ehemaligen Stimmen von!l
Hannover, Knrhesfen, Holstein, Nassau und Frankfurt;
l7 Stimmen führt, Sachsen 4, Hessen l, Mecklenbnrg-
Schwerin 2, Sachsen-Weimar l, Mecklenburg-Streh-
litz l, Oldenburg I, Brannschweig 2, Sachsen-Mei-
ningen 1, Sachsen-Altenburg l, Sachsen-Coburg-Gotha
l, Anhalt l, Schwarzburg-Nudolstadt l, Schwarzburg-
Sondershausen 1, Waldeck 1, Reuß ältere Linie l,
Reuß jüngere Linie 1, Schaumburg:Lippe l, Lippe l,
Lübeck 1, Bremen 1, Hamburg l, —- Summa 43.
Es wurde Bedenken dagegen erhoben-, daß hier aus«

die Stimmvertheilung im alten Bunde Bezug genommenl
sei. Der Präsident der ReichstagssKommissarien Graf
Bismarck bemerkt aber, die Regierungen hätten sich über

 

 

diese Stimmvertheilung gerade deshalb geeinigt, weil
man sich in 50 Jahren an dieselbe gewöhnt habe.

Der Artikel wurde denn auch unverändert ange-
nommen.

Artikel 7 lautet im Entwurf: ·
Jedes Mitglied des Bundes kann so viel Bevoll-

mächtigte zum Bundesrath ernennen, wie es Stimmen
hat; doch kanndie Gesammtheit der zuständigen Stim-
men nur einheitlich abgegeben werden. Jedes Bun-
desglied ist befugt, Vorschläge zu machen und in Vor-
trag zu bringen und das Präsidinm ist verpflichtet,
dieselben der Berathung zu übergeben. Die Beschluß-
fassung erfolgt mit einfacher Mehrheit (mit Ausnahme
von Beschlüssen über Verfassungsveränderungen, welche
zwei Drittel der Stimmen erfordern). Bei Stimmen-
gleichheit giebt die Präsidialstimme den Ausschlag.

Derselbe wurde in der Sache unverändert ange-
nommen, nur wurde statt der eingeklammerten Worte
ein besonderer Schlußsatz des Inhalts hinzugefügt:

,,Ve«ränderungen der Verfassung erfolgen im Wege
der Gesetzgebung, jedoch ist zu denselben im Bundes-
rathe eine Mehrheit von zwei Dritteln der vertrete-
nen Stimmen erforderlich«

Artikel 8 lautet im Entwurf:
Der Bundesrath bildet aus seiner Mitte dauernde

Ansschüsse i) für das Landheer und die Festungen,
2) für das Seewesen, 3) für Zoll- und Steuerwesen,
4) sur Handel und Verkehr, ö) für Eisenbahnen,
Post und Telegraphen, 6) für Justizwesen, 7) für
Rechmingswesen. Jn jedem dieser Ausschüsse werden
außer dem Präsidinm mindestens zwei Bundesstaaten
vertreten sein, und führt innerhalb derselben jeder
Staat nur eine Stimme. Die Mitglieder der Aus-
schüsse zu l. und 2. werden von dem Bundesfeldherrn
ernannt, die der übrigen von dem Bundesrathe ge-
wählt. Die Zusammensetzung dieser Ausschüsse ist
für jede Session des Bundesrathes beziehentlich mit
jedem Jahre zu erneuern, wobei die ausscheidenden
Mitglieder wieder wählbar sind. Den Ausschüssen
werden die zu ihren Arbeiten nöthigen Beamten zur
Verfügung gestellt.
Der Artikel wurde nach einigen Erläuterungen des

Grafen Bismarck unverändert angenommen.
Ebenso:

Artikel 9. Jedes Mitglied des Bundesrathes
hat das Recht, im Reichstage zu erscheinen und
muß daselbst auf Verlangen jederzeit gehört werden,
um die Ansichten seiner Regierung zu vertreten, auch dann,
wenn dieselben von der Majorität des Bundesrathes
nicht adoptirt worden sind. Niemand kann gleichzeitig
Mitglied des Bundesrathes nnd des Reichstages sein. "

Artikel 10. Dein Bandes-Präsidinm liegt es ob,
den Mitgliedern des Bundesrathe-Z den üblichen di-
plomatischen Schutz zu gewähren.

Artikel 11 lautet:
Das Präsidinm des Bundes steht der Krone Preu-

ßen zu, welche in Ausübung desselben den Bund völker-
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rechtlich zu vertreten, im Namen des Bundes Krieg zu
erklären irnd Frieden zu schließen, Bündnisse iriid andere
Verträge mit fremden Staaten einzugehen, Gesaiidte zu
beglaubigeri und zu empfangen berechtigt ist.

Insoweit die Verträge mit fremden Staaten sich
auf solche Gegenstände beziehen; welche nach Artikel 4
in den Bereich der Bundesgefetzgebung gehören, ist zu
ihrem Abschluß die Zustimnrung des Bundesrathes er:
forderlich.

Dieser Artikel wurde mit dem Zusatze angenommen,
daß es zuletzt heißt: ist zu ihrem Abschlirß die Zustim-
mung des Bundes und zu ihrer Gültigkeit die Gerich-
niigung des Reichstags erforderlich. -

Ein ferner beantragter Zusatz sollte bestimmen, daß
,,alle Verfügungen des Bundes-Präsidiums zu ihrer
Gültigkeit der Gegenzeichiinng wenigstens eines Bundes-
Ministers bedürfen, welcher dadurch dem Reichsiage
gegenüber die Verantwortlichkeit übernehme.«

Dieser Zirsatz wurde von mehreren Seiten lebhaft
vertheidigt, von Andern für überflüffig, ja bedenklich er-
klärt iind schließlich abgelehnt.

Artikel 12. lautete im Entwurf:
Das Präsidium ernennt den Bundes-Karizler, wel-

cher im Bundesrathe den Vorsitz führt iiiid die Geschäfte
leitet.

Hierzu wirrde vom Abgeordneten v. Beniiigfen ein
Zusatz folgenden Inhalts vorgeschlagen:

»(Das Präsidiiiin ernennt) ferner die Vorstände der
einzelnen Verivaltiiiigsziveige.«

Während alfo nach der Absicht der Regierung das
Präsidium den Bundeskanzler ernennen iriid dieser die
Verantwortlichkeit für alle Bundes-Angelegenheiten über-
nehmen soll, ivollte der Zusatz, daß neben dein Bundes-
kanzler noch eine Anzahl anderer gleichfalls unmittelbar
ernannte: hoher Beamter (Minister) stehe.

Der slliinifterfiDIäfiDent Graf Bismaick trat diesem
Antrage entschieden entgegen, weil durch denselben die
iiothwendige Einheit in Der Leitung der Bniidesangele-
genheiten aufgehoben würde. Der Bundeskanzler müsse
seine Weisirirgen vorn Minister der auswärtigen Angele-
genheiten erhalten« es können deshalb nicht neben dem
Kanzler andere gleichberechtigte Vertreter stehen« Werde
der Antrag angenommen, so könnten die größten Schwie-
rigkeiten den übrigen {Regierungen gegenüber und inner-
halb der preußischen Regierung selbst entstehen.

Ungeachtet der dringenden Abmahnung des Grafen
Bismarck iviirde der Zusatz dennoch angenommen.

Nach der Geschäftsordnung mußte nunmehr über
Annahme oder Ablehnung des Artikel 12 mit dein so

eben beschlossenen Zufatze abgestimmt werden. Dabei
erklärten sich 126 Stimmen für und 127 gegen den so
veränderten Artikel Derselbe war also mit einer Stimme
Mehrheit abgelehnt.

Es wurde nun verlangt, daß der Präsident noch-
über den Artikel, wie er von der Regierung im Ent-
wurse vorgelegt sei, ohne jenen Zusatz abstiminen lasse.
Der Präsident behauptete jedoch, daß dies iiach der Ge-
schäftsordnung nicht zulässig fei. Es entstand hierüber
im Reichstage und unter den BundessKonimissarien eine
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lebhafte Erregung da nach obigem Beschlüsse der Artikel
ganz in Wegfall kommen mußte, was die große Mehr-.
heit, die das Zustandekommen der Verfassung wünscht,
ganz« gewiß nicht beabsichtigt hatte. Der Artikel 12, die
Bestimmung über den Bundeskanzler nnd feine Stellung,
kaiiii offenbar in der Verfassung nicht fehlen. Der
Präsident wies darauf hin, daß man ja bei der späteren
zweiten Berathung den Artikel wieder aufnehmen könne,
aber darauf wird man es sicher nicht erst ankommen las-
sen Dürfen. Es entspricht nicht dem Sinn und Zweck
der ersten Berathung, die gerade die eingehendste und
gründlichste sein soll, daß die Vorlage dabei auf völlig
unaiinehmbare Weise verstümmelt werde, blos anf Die
Möglichkeit bin, später wieder ergänzt zu werden Es
muß vielmehr schon bei der ersten Berathuiig das-
ganie Bestreben darauf gerichtet sein, ein in sich voll-
ständiges Werk zu Stande zu bringen, vorbehaltlich et-
waiger einzelner Abänderungen. Diese Rücksichtan den
tachlicherr Zweck hätte jedenfalls bei der Handhabung
der Geschäftsordnung vorzugsweise entscheidend sein
müssen.

Die im Verfassungs-Entwurf entstandene Lücke muß
nothwendig ausgefüllt werben.

Hoffentlich werden sich zu diesem Zweck alle Mit--
glieder, welchen an dem Gelingen des Werkes gelegen
ist, unverweilt bereinigen.

Zu Königs Geburtstag waren zahlreiche
Fürstliche Gäste zur persönlichen Darbiingunq ihrer
Glückwünsche am Königlichen Hofe eingetroffen Die
Großherzogin Loirise von Baden erfreute den königlichen.
Vater in Gemeinschaft mit ihrem Gatten durch einen
Besuch. Ferner waren die Großherzöge von Matten-«-
brrrg-Schwerin, von Sachsen-Weimar, von Oldeiiburg,
die Herzöge von Coburg, Anhalt und Meiningeri, Der
Priiiz Friedrich Wilhelm von Hessen mit Gemahlin
(Priiizeisiii Anna von Sprenfaen), Der Prinz Moritz von
Altenburg, der Fürst von Hohenzollern-Sigmariiigen nnd
eine große Zahl anderer Fürstlicher Personen erschieneii,.
und nahmen an Den am Hofe stattfindenden Festtichkei:«
ten Theil.

Von mehreren der großen Höfe Europa’s gingen
an Königs Geburtstag telegraphische Festgrüße hier ein.
Der Kaiser Napolroii hatte durch seinen Botschafter,der
zu dem festlichen Tage von Paris an den Hof unseres-s
Königs zurückkehrte, ein eigenhändiges herzliches Glück--
wunschschreiben übetsaiidt.

Der König weihete seinerseits den Tag durch eine-
bedeutsame Handlung frommen Dankes gegen Gott, in:
Dem er durch folgendes Schreiben an den Minister der
geistlichen Angelegenheiten die endliche Ausführung des
Doiribaii’s in Berlin wieder aufnahm:

Schon Mein in Gott ruhender Vater, König
Friedrich Wilhelm der Dritte, hatte nach Beendigung
der Befreiniigskriege den Wunsch gehegt, an Stelle
des alten Donis zu Berlin, Gott zu Ehren und zur«
Sammlung der christlichen Gemeinde, einen schöneren
Bau auszuführen als sichtbares Zeiches des Dankes
für die in tiefer Noth erfahrene Hülfe des Herrn.
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Die damaligen Zeitverbåcmisse ließen Den Gedankenlsei eine dankbare, aber eine schwierige Arbeit, und wie-
nur in unzureichendem Umfange zur Ausführung
kommen, aber er ist als bleibende und stets widerkeh-
rende Mahnung auf die folgenden Geschlechter vererbt
worden. König Friedrich Wilhelm der Vierte erfaßte
diesen Gedanken von Neuein. Aber sein großartiger
Plan konnte der eintretenden henimenden Verhältnisse
wegen nicht zur Förderung gelangen. —- Ain Schlusse
dieses Meines Lebensjahres, in welchem Jch und mit
Mir Mein Volk nach neuen, schweren Kämpfen aber-
mals Gott für so viele reiche Gnade und den wieder-
geschenkteri Frieden danken, tritt auch das Verlangen
neu hervor, dein Danke, den wir iiiit Herz und Mund
freudig bekennen, in solchem Werke einen gemeinsamen,
bleibenden Ausdruck zti geben. Jch habe Mich daher
entschlossen, den Plan der Erbauung eines neuen,
würdigen Doiiis iiu Berlin auf Der Stelle, auf wel-
cher der jetzige steht, als der ersten, evangelischen
Kirche des Landes, wiederum aufzunehmen und will
Jch wegen dessen Durchführung nähere Vorschläge
von Jhiieii erwarten.

Berlin, den 21. März 1867.

(gez.) Wilhelm
An den Minister von Mühler. —

Ferner hatte der König seinen Ehrentag dazu aus-
ersehen, tritt den Frauen, Jungfrauen nnD Männern,
ivelche im vorigen Kriegsjahre oder schon während des
dänischen Krieges eine besonders lebendige Liebesthätig-
keit — zu Gunsten der Kranken und Verwundeten —
im Heere oder der Hinterbliebenen gefalleiier Krieger be-
ivährt hatten, gnädige Anerkennung durch Verleihung
von Ehreiizeichen zu Theil iverdeii zu (offen. Der
Staats-Anzeiger brachte am Königs-Geburtstag eine
reiche Liste solcher Auszeichnungen

deruin rechne er mit dankbarem Vertrauen aus die volle
Hiiigebung und Unterstützung seiner in schweren Zeiten
erprobten Minister für die Erfüllung dieser Aufgabe. Er
selbst wolle Gott von Herzen dankbar fein, wenn es ihm
noch vergönnt sein sollte, die Früchte der neuen Arbeit
zu sehen. Größeres aber, als ihm in seinem letzten
Jahre durch Gottes Gnade zu Theil geworden, habe er
nicht mehr zu erwarten.

Bei der Darbringung der Glückivünsche Seitens
der Generäle hielt der greife Feldmarschall Graf Wrangel
eine Anrede an Se. Majestät, welche initsolgenden
Worten schloß-

»Vereint loben-und preisen wir den Herrn in der
Höhe, daß auf Preußens Thron ein heldenmütbiger
Kriegsherr nnD Rechts-Ritter thront, der wie durch
einen Zauberschlag, mit dem Volk in Waffen, Preußen
groß aemacht und moralische Siege errungen, wodurch
der mit Blut getränkte Lorbeer von Königgrätz ewig grü-
nen wird, und Der in Lieb’ und Milde den Höchsten
wie den Niedrigsten seines Volks stets mit gleicher
Gerechtigkeit und Wohlthun nahe ist, und sein rein-
stes Glück darin findet, wenn heiße Thränen er im
Stillen trocknen kann. Für ihn, den König, sind wir
bereit zu sterben. Es lebe Wilhelm I. hoch! hoch! hochl«

—-

Aitch mit Würtemberg hat die preußische Regie-
rung ebenso wie mit Bayern und Baden schon im Au-
gust ein Schutz- und Trutzbündniß abgeschlossen, welches
nunmehr gleichfalls veröffentlicht worden ist.

Da außerdem das Großherzogthum Hessen in Be-
zug aus seine Provinz Oberhessen dem Norddeutschen
Bunde angehört, die Großherzoglichen Truppen aber in
einem gemeinsamen Verbande bleiben sollen, so ist die Als die Minister dem Könige ihre ebrerbietigen

Glückivünsche darbrachten, sprach sich Se. Majestät in
herzlichster nnd tiefergriffener Weise über die glücklichen
Erfolge des letzten Jahres, über die weiteren Hoffnun-,
gen und gemeinsamen Arbeiten der nächsten Zukunft aus.
An jedem seiner Geburtstage, sagte der König, selbst in,
einzelnen trüben Jahren, die vorhergegangen, habe er
den Ministern immer seinen Dank für das treue Aus-
harren und zugleich das Vertrauen auf den enDlicbenI
glücklichen Erfolg aussprechen können. Jetzt sehe er mit
ihnen auf ein Jahr zurück, so reich an Befriedigung,
daß wohl kein anderes demselben mehr gleichen könne.
Aber dieses Jahr, so große Erfolge es gebracht, stelle an
den König und an seine Räthe zugleich iietie ernste An-
forDernngen. Der Boden, der in dein großen Jahre
mit eiserneui Pfluge ausgerissen sei, müsse nun geeggt,
besäet und auf jede Weise gepflegt werden, damit die

l
gesammte Wehrkraft von Nord- und Süddeutschland für
den Fall der Vertheidigung deutschen Gebiets vollstän-
dig geeinigt. (Nur mit dem Fürsten von Liechtenstein
hat Preußen bisher weder einen Friedensvertrag, noch
ein Schutz- und Trutzbündniß abgeschlossen, doch wird
dadurch die deutsche Einheit und Kraft nicht eben beein-
trächtigt werden.)

Man hat nach allerlei Gründen gesucht, warum
jene Verträge gerade jetzt veröffentlicht worden sind;
vornehmlich hat man den Anlaß in Der gegenwärtigen
Stellung zum Auslande finden wollen. In Wahrheit
aber ist der Grund nur in der Entwickelung der deut-
schen Verhältnisse selbst zu finden. Es galt, dem deut-
schen Volke das volle Bewußtsein dessen zu geben, was
es an Grundlagen nationaler Einigkeit bereits besitzt,
um die weitere Arbeit der Verständigung und des na-

  Fiüchte für ganz Deutschland zur Reife gelangen. Es tionalen Aufbaues zu erleichtern und zu fördern.



156

P rev a t-
Kirchlicher aneiger aus Oels.

Am Sonntage Lätare
predigen in der Schloß- und Mart-Kirche:

Frübvredigh Hur Diakonus K r c b 6.
Amtspredigt: Herr Hofprediger H o b e n tb al.
Nachmittagspredigt: Herr Pkorst Thielm ann.

iS ch u nke’ set e Stiftspredigt)
Wochenpredigt:

Donnerstags, den 4. April, Vormittags 81l2 Ubr:
Herr Propst Thielmann (fünfte Fastcnprcdigts

Montags, den 1. April. Abends 7 Uhr,
Missionsstunde: Herr Hofprediger Hobcnthaj

Dienstags, den 2. April, Abends 7 Uhr:
Bibelstunde: Herr Hofprediger Hobentbai

Im Saale zum blauen Hirsch.
Sonntag. den 31. März:

Grosses

lnstrumental-Goncert,
zum Besten

der Pensions-Zuschuss- Kasse für die Musik-
meister des Königl. Prenss. Heeres,

ausgeführt

vom Trompeter—Corps des Königl.:.’‚Schles. Dra—
goner—Regiments Nr. 8, unter Leitung seines

stahstkompeters Herrn Balder.

Anfang 7 Uhr Abends.

Entree pro Person 5 Sgr.

Der Müllermeister Gustav Dnlibor zu Viel-
guth beabsichtigt, das Wasserbett seiner daselbst be-
legenen Mühle dergestalt nmznbauen, daß die Cin-
fasfuugen des Vorgesenkes, sowie die Gaume-Wände
mafsiv, das Bett selbst und die Seitenwand des
Freigerinnes aber Von Holz ausgeführt werden.
Auch ist der »p. Dalibor Willens, den Fachbanm zu
erneuen nnd auf eine massive Futtermauer zu legen.
Auf Grund des § 3 des Gesetzes vom 1. Juli 1861
und der Instruktion vom 31. August ej. a. wird
dieses Vorhaben mit der Aufforderung zur öffent-
lichen Kenntniß gebracht, etwaige Einwendungen ge-
gen die Vornahme jener Veränderungen binnens
14 Tagen bei der Orts--Polizei-Behörde zu Viel-

 

 

guth, woselbst Zeichnung und Beschreibung zuri
Einsicht ausliegen, schriftlich anzubringen. —-

Diese Frist ist für alle Einwendungen nicht
privatrechtlicher Natur präklnfivisch.

Oels, den 27. März 1867.
Der Königliche Landrath.

Lvon der Berswordt.

Anzcigctu

Bekanntmachung. ‚m
Am Geburtstage Sr. Majestät des Königs ha-

ben Von dem unterzeichneten Verein nachgeuannte

Dienstboten für ihre langjährige und unbescholtene
Dienstzeit Geldpriimien erhalten:
1) Der Hirt Gottlieb Kittner zu Pontwitz, Kreis

Oels.
2) Der Knecht Gottlieb Krause zu Maiikerwitz,

Kreis Trebnitz.
3). Der Ochsenhirt Joseph Urbanski zu Trent-

batschau, Kreis Wartenberg.
4) Der Großknecht"Oranz Niekel zn Bischwitz a. W.,

Kreis Trebnitz.
« 5) Der Vogt Carl Caterbe 311 Hundsfeld, Kreis

Oels.
6) Der Knecht Gottfried Bindig zu Skarsine,

Kreis Trebnitz.
Der Pferdeknecht Gottliebo
dors, Kreis Oels.
Der Viehwcirter Christian Kanter zu Kalt-
vorwerk, Kreis Oels.

Der Pferdeknecht Carl Bartfch 311 Bingerau,
Kreis Trebnitz.
Der Knhhirt Carl Zimmermann zu Groß-
Schonwald, Kreis Wartenberg.
Der Knecht Carl Beifert zu Ranke, Kreis Oels.
Der Schirrvogt Carl Radewahn zu Ludwigs-
dors, Kreis Oels.
Der Ackervogt Carl Heinz 311 Weidenbach,
Kreis Oels.
Die Viehschlenßerin Rosan Achtnicht,
Hoffmann, zu Gutwohne, Kreis Oels.
Der Knecht August Drabe zu Gutwohne, Kreis
Oels.
Oels, den 22. ZNLirz 1867.

Directorium
des öleonomisklj patriotiseyen Vereins

v. schellte-u v. Kessel. Kiesel.

7)
s)
9)

angner zn 280116—

Io)

1 1)
1 2)

13)

14) geb.

15)

  Futter- Runkel - Rüben - Saamen,
gut gereinigt, der Ctr l2 Thlr., das-
mit». 4 Sgr., verkauft das Dom. Jack-
schönau Kreis Oels.
  

Das Dominium Ober- Glauche Kreis-
Trebnitz verkauft dieses Frühjahr wiederum
Weißerlcm nnd NothbncheusPflanzm
von verschiedenen Größen.
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onsernaiVersammlung des c
« Besser

in - contiitulionellen Vereins-
Kreises:

Sonntags, den 3L Wiens-, Nachmittags 3 Uhr,
im »Goldiicn Adler« zu Orts.

T a g e s o r d n u n g. «Die Tagessragen.
Eingcfiihrte Gäste sind willkommen.

Der Vorstand
 

Izuikljerdingung
Die zum Neubau eines niassiven Pfarrhauses

zu Stauipeii, hiesigen Kreises, erforderlichen Bau-« ‘
arbeiten sollen, ausschließlich der Materialienlieferungi
bei den Manrer-, Zimmer- und Dachdeeker Arbeitens
an den Mindestfordernden vergeben werben.

Hierzu ist ein Licitations-Teruiiu
auf Dienstag, den 2. April d. J.,

Doriiiittags um N) Uhr-,
im Geschäftslolale der unterzeichneteii Herzoglicheii
Kammer anberaunit und werden qualifieirte Bau-
unternehmer mit dein Bemerken hierzu eingeladen, «-
daß Bauzeichuung, Kosteuanschliig und Eiitrevrise-
Bedingungen in der Kammer-Registratur zur Einsicht ;l

 

Bekaiiiitmachung.
Unterzeichiieter osserirt hiermit

aus seiner Kalkbrennerei hierselbst
(von jetzt ab täglich)

frischen Strick-Koch
, Wurfel-2Kalk und

s ebenso Gogoliner Stück-Knie
bester Qualität f

in ganzen EisenbaymWagenladungen.
Ferner:

Olierschiesische Steiiiliohlen  vorgelegt werben.
Oels, den 22. März 18m7.
Herzoglich Brainischweig-Oels’sche

- Kaniiiieix
v. Mensch.

Jöefinnntmncülmg.  Zur Verdingung des uiossiveii Schulhausliaues  
« s · 0„ ' · i . ‑ m ‑ szu Sti ehlitz dei Jiiliusbutg- VCWUschIagt auf . heizmlg im Einzelnen wie in ganzen Essen-1500 Thlr., sowie eines dazu gehörigen Wirth- «-

schaftsgedäudes

ein neuer Teriniii auf _
Montag, den l. April cr.,

Vormittags 11 Uhr, W
loco Strehlitz an, wozu Beuhaudwerksnieister, .;
Tischler, Glaser, Schlosse»r, Kleinptner und Töpfer »
hiermit eingeladen werden. Bedingungen, Zeichnuugen
und Anschläge werden im Termiiie vorgelegt, können
auch event. täglich im Kauieral-Anit zu Goschütz
eingesehen werben. '

Geschütz, den 16; März 1867.

Was liirkyens und schulpiitronat
» Eine edle br. Stute, hochtragcnd, anZucht

geeignet, ist billig zu verkaufen und zu sehen beim
Bäckermeister Gaben

 

 

von Lehnifachwerk mit Ziegeldach,sz
veranschlagt auf 195 Thlr. 18 Sgr. 9 Pf,, steht

.: aus den besten Gruben,
s insbesondere von LouiseU-Gllick, Wildcnsleicks

Siegen und Morgenroth-Grube,
Bindi-Kohle
Würfel-ti.ohle,
Unszs und Klein-Kohle

und Waldenliurgcr Schmiede-Kohle
fiir Fabriken, Ziegeleien nnd zur Stuben-

- bahiisWagenladmigcn zu soliden resp.
billigen Preisen unter Zusicherung pronipter

zj und sorgfältiger Bedienung
ß. Bayer jun. in Brieg.

s Verlaufs-Platz: Mollwitzer Thor an der
Strehlener Chaussee nnd vor dein Oder-Thon

Couiptoir: Gerberstraße 45. 
W Anfra e. M

Giebt es im Oels’er Regie noch eine Gemeinde
außer. Spahlitz, in der jedes nicht persönlich im Gebot
erzscheinende Gemeinde-Mitglied mit 5 Sgr. gestraft
wird? Es wird dringend ersucht gefällige Antwort in der
Expeditivn dieses Blattes abzugeben.

M Einen verheiratheten und einen un-
verheiratheten Knecht sucht das Dom. Laubsky zum
baldigeu Antritt.
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Unhholzss und Zirknnholz-1ilerkauf.
Dienstag, den 9. April cr.,

von Vormittags 81/2 Uhr ab,

- Hefchästs-Erüffnung.
Einem geehrten Publikum, sowie Schank- und

Gastwirthen die ergebene Anzeige, daß ich meine
sollen im K a sp e r ’ schen Gasthause zu Maßlisclyzur ,,Neuen Apotheierei« gehörige B r a n e r ei
Hammer nachstehend verzeichnete Hölzer aus dem
Königlicheu Forstrevier Kuhbriick öffentlich, meist-
bietend verkauft werden:

- B an h o lz:
ca. 280 St. Kiefern-Nutzholz: Schntzbezirke Gro-

chowe und Pnln.-9Jiül)le,
30-

-

Gr.-Lahse.
Vrennholz:

350 Klftrn. Kiefern-Scheit-, Knüppel- nnd
« Stockholz: Schutzbezirke Grochowe, Pollu-
Mühle, Gr.-Lahse und Burday.
Klftrn. Eichen-Scheit-, Kniippel-, Rum-
pen- und Stockholz: Schutzbezirke Grochowe,
Polrr.-Miihle, Gr.-Lahfe und Burday.
Klftrn. Bücherr- und Birken - Scheit-,
Knüppel-, Rumpen- und Stockholz: Schutz-
bezirk Burday.
Klftrn. hartes und weiches Durchforstungs-
Reisig: Schutzbezirke Grochowe, Kuhbrück,
Gr.-Lahse und Burday.

Die betreffenden Forstfchutzbeamten sind ange-
wiesen, die zum Verkauf gestellten Hölzer auf Ber-
langen zn zeigen.

Kuhbrück, den 28. März 1867.

Der Königliche Oberförfter.
von Poser.

F Ein Mogh F
der fein Fach versteht und besonders in der Acker-
arbeit tüchtig ist, findet bei hohem Lohn s ofo rt
ein Unterkommen auf dem Domininm Hen-
dane Kreis Oels

Rechnungs-Formulare,
a. l Stück auf dem Bogen,
b. in Folio (2 Stück auf dem Bogen),
c. Quart (4 Stück auf dem Bogen),
d. Quer-Duodez (6 Stück a. d. Bogen),

auf schönes Kanzler-(Schreib-)Papcer
gedruckt-

sind bei mir, ä Buch 7;— Sgr., fortwährend
zum Verkauf Vorräthig. A. Ludwig.

03.

50

100

300\\

 

 

’
.

St. Birken-Deichfe1stangen: Schntzbezirk _

 

wieder eingerichtet und in Betrieb gesetzt habe.
Indem ich dies zur gefälligen Kermtnißnahme

hiermit bekannt mache, bitte ich,v mich mit gefälligen
Aufträgeu beehren zu wollen.

M Piinktliche und reele Bedienung wird
zugesichert. «

Bogschiitz, den 27. März 1867.

EBCI’IIIOIG! “Über. Bra1-1ereibesitzer.«

M Nachdem ich das Befähigungs-Zeuguiß
zum selbstständigeu Betriebe des Gewerbes als

M Abdecker «
erhalten habe, erlaube ich mir dies zur Kenntniß des
betreffenden Publicums mit dem Bemerken zu brin-
gen, daß ich jedes Stück Vieh, krankes sowie todtes,
kaufe, und die höchsten Preise zahle.

Die Herren Straßen-Aufseher, sowie die Herren
Gastwirthe ersuche ich, mich gefälligst in Kenntniß
zu setzen, wenn in ihrem Bereiche irgendwo ein Stück
todtes Vieh liegt; den Boten bezahle ich selbst.

 

   

  

 Osts. wies-em- wag-keck
wohnhaft im SeiteubäudeL

Blerchwaaren
aller Art, sowie Wirkfachen übernehme ich auch
dieses Jahr wieder für die anerkannt besten Na-
tur-Nasenbteichen des Herrn Friedrich
Emrich in Hirf chberg in Schlesien, und halte
mich unter Versicherung reellster und möglichst billi-
ger Bedienung zu recht zahlreichen Austrägen erge-
benst empfohlen.

Bemstsldts Gustav Meidner.

am Unzeige « -· d
Wer die Breslauer Zeitung im nächsten Quartal

mitlesen will, melde sich in der Expeditsion
dieses Blattes.

Formnlare zu Lehrverträgem
ganz praktisch -— entworfen vom Herrn Bürger-
meister Vogt zu Hirfchberg —- siud wieder in
großen Parthieen oorräthig, nnd kostet das Stück.

 
 

—-—-

   

   

 
  1 Sgr. — im Buche billiger. A. Ludwig
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Borräthig in der Buchhandlung
A. Gri’mebergcr G C0. in Oels:

· JiatiotiaHzibliolheli
sämmtliche-r deutscher Clasftlter

THE-f Erste wohlfeilc W
nnd vollständige Ausgabe ihrer Meisterweer
2l/2 Sgr. Preis jedes Bandes nnr272 Syr.

 

    
  

  

 D a ch p a v p c n
eigener Fabrik,

welche mit noch nicht cntöltcm Thcer
T - impriignirt sind.

dtetntiahlentheer und
Stentkohlenpech  3 Papp-Vedachtmgen in Accord

unter mehrjähriger Garantie
zn soliden Preisen.
Summa die Zier-s

in Brei-law
laComptoir:

soo- .
,

}_
«

«
3

-
«

„
.
_

.
«
-

 Nicolaip t; 2
p . t.

r - "\'J J,s-.s:-4·kt’.«fw, III-   

 

Schweizcr Käse,
ParntefansKäfe,
Chesier-Käfc,
Neufchateller Reife,
Sahn-Käfe,
Limburger Käse

LET. llaenisels.

Jzeeichmuaren
aller Art, sowie Wirksnchen, übernehme ich auch
dieses Jahr wieder für die anerkannt besten Natur-
Rascu-Blcichett des Herrn Friedr. Emrich in
Hirschberg und halte mich unter Versicherung reelster
und möglichst billiger Bedienung zu recht zahlreichen
Aufträgen ergebenst empfohlen.

Leis. A. Bretfehneider.

Klage-Formulare,
mich einem ganz neuen Schema

« gefertigt,
sind wieder vorrijtbig und kostet das
Buch 71/2 Sgr., der Bogen 4 Pf«

die Buchdrnckccci von A. Ludwig.

empfiehlt
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in Marmor und Sandsteiu,
von 4 Tblrn an,

Prgkammas

» Concentrirtes
Rettitutionsfluid

.—kxs!e!1"sh«
 

 

zum Gebrauch der Lahmheit der Pferde und
Ninder, vorzüglich Zugochsen, welche im Lan
und Zug ihre Ursache sand.

Er schützt oor dem Steifwerden und beseitigt
dasselbe, heilt in iiberraschend schneller Weise Seh
nenentzündungen, Schulter-, Hüft- und Kreuz-
lähme, Knie- und Fessellähme, nnd darf bis
jetzt als am vorzüglichsten wirkendes Mittel gegen
frisch entfrandene Gallen gepriesen werden. Die
Flasche 20 Sgr.

Engel’fchcs Huffett
zur Conseroirnng und Wachsthum, die Biichse 10
und 15 Sgr. Niederlage in Oels

PapierhaIIdluug Friedrich Förfter.
Gicht. Engel in Wrietzen a. O.

Aus dem Dom. Nothcrinne pr. Ju-
ZH linsbnrg stehen eine rothscheckige Kuh, so-
wi dergleichen Kalbe zum Verkauf.

 

 

   
     
     
e eine
Hiermit erlanbe ich mir mein bedeutendes Lager von

Formularen für die Herren Schiedsmänner aufs Ange-
legentlichste zu empfehlen, als:

. Vorladungen,
2 Stück auf dem Bogen;

Jnsinuations = Dokumente,
4 Stück auf dem Bogen;

Atteste,
zum Ausweis bei Gerichten, daß keine Einigung

stattfand,
2 Stück auf dem Bogens

Auf gut Conrept-Papier gedruckt, das Buch 6 Sgr.

O els. A0 Ludwige
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SBII’ Beginn des Frühjahrs empfiehlt

Kartoffelfortirmafehinem
welche sich ausgezeichnet bewährt haben, indem sie nicht nur

M die Kartoffeln in 3 dorten
ohne solche im Geringften zu befchädigen, —- scheiden,

 

sondern auch von
Keimen und anhaftendem Boden befreien.

Dieselben lornren mit Leichtigkeit täglich 300 Scheffel.

Diese sactdsscTVZkTILkUUFWTULUz sowie

Schrotmühlcm Heiekfcb und Güte-Maschinen 2c. :t. sieben vorreichig

F. W. Wameck.
_2 Maschinen-Fabrik in Oels.

 

Eichen-Rinde-Verkauf.
Am Donnerstag, den 4. April d. J.,

Vormittags von 10 bis 12 Uhr,
sollen aus dem Jagen 57 im Forstschutzbezirk
Schadegur circa 40 Klafteru Rinde von 8()- bis
150jiihrigeu Eichen, welche die Riiufer für eigene
Rechnung zu schälen haben, im Gasthofe zum weißen
Adler in Reichthal meistbietend verkauft werden.

Wiudifchmarchwitz, den 22. März- 1867.

Der Königliche Oberförster.
dbhmlorfli

WIIßIIIIf. W
Ich beabsichtige, meine zu Ober-Strt1dam,Rreis

Polit. -Wartenberg, Hypotheken- Nro 57, belegeue
Freistelle, bestehend aus 8 Morgen 175DR. Acker
und Wiese, unter sehr günstigen Bedingungen, bal-
digst aus freier Hand zu verkaufen.

Christian Kittner in Pontwitz.

cL-«tittert·iilienliiirner bester Qualität,
ä Etr. 15 Thit» das Pfd. 5 Sgr.,

offerirt

   
'Sw

l
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Soeben erschien die neue billigere Auflage von;

Der ferting Komiker,
oder: die Kunst, sich durch hinnoristifche Vortrage

überall beliebt zu machen
nnd in jeder Ljelellletjalt Heiterkeit and Lachlnlt

zu erregen.

Sammlung der besten Vorträge
in Poesie und Profa.

Herausgegeben von O.Silbcrstein.
.Heftt96 ceiten— 3 Sar.

Nachdem ldies beliebte Buch schon längst vergriffen
war, wurde eine neue Auflage veranstaltet, und matt-en w ir
alle Freunde des Humors und ieiterer Laune von Neuem
darauf aufmerksam und laden zu recht zahlreichem Abonue- «
ment ein.

Die Buchhandlung A. GrIIIIobeI'ger Si Co.

 

 

 

Im 44 inWolisdka circa
vortheilhaft gelegen,

Die Fretstelle
8 Morgen guten Garten-Acker,
ist baldigst zu verkaufen und zu übernehmen und das
Nähere durch Herrn Kaufmann Mciducr in Beru-
stadt zu erfahren.

Auf oben bezeichneter Freistelle ist eine Ziege 
 
 

 

 
 

 
 

 

  

 

   

     

Bernftadt. WELTK. Rcuning. lmit 2 Jungen zu verkaufen.

Maritpreifc der Städte Oels und Bernstadt, Marktpreis der Stadt Breslau
vom 23. März 1867. vom 23 März 1867.

Oels Tiscizen Nogacn 05Min. Erbsen. meck Kakkvffs 35°“ Stroh· feine mitteI orbin
Sprfawcaab derchfL der Schfl derSchfl der Schf1.der Schfl Dm Schfl Der Ckrs daSSchck-- „A —- . ««Sgr.
UsGeWichL THAqu Pf IQ Iqr. pf. tti.fa1’spf. I‘tl. f-.ll’.pi. I‘tl. squ pf. (‚IIIsgL pf. I‘tl. ignpf. t‘tl. ignpt. 282iä.28ei5cn 94__ 96 96'" 8' «

Höchste-: ——|—— — 2 7 —- — —- — — — -- I 7 — 20 —- —24 —- 5 —— Gelder dito 92——95 89 84
Mittler — —- 2 6 — —- — — —- -— 1 6—— :——l:— —23—-— 4 25 —- Roggeu . 69-70 68 67
Niedriger — — -—- 2 5 — — — — —- — 1 5 -—- 22 —- —— —- —— Gerste . 58——60 55 51

.. Bernsiady den 23. März Hafer . . 34——35 33 32
Hochster 3 —- — 2 6——— 1 28— — ———-—— l 5-—— ———18— —- 22 —- 5 7 6 Erber . 63-—65 59 54
Mittler 2 “29—— 2 5 —- l 27 —- — —- — l 4- —- — —- -—- —— — —- —- -— Kleefaat rotbc --——- -- —-
Niedriger 2 28|—— 2 "4}- 1 261-— —- — — l 3— —- ———— —- — —- —— —- —— dito weiße —-"-—-——-— --—      

  

 

   

   
 



Jn Folge meiner Aufforderung vom 1. Oktober 1866 und der Einladung Vom 13. März 1867
Behufs Verwendung der gezeichneten Veiträge," deren Zweck in meiner ersten Aufforderung specialisirt
war, hat die am 24. d. Mts. getagte Versammlung folgende Statuten einstimmig zu errichten beschlossen.
Nachrichtlich ist zu erwähnen, daß bisher der disponible Foud rund 4400 Rthlr. beträgt, welcher aber
durch wiederum zufagende Erklärungen sich in Kürze wesentlich höher stellen wird.

Die Versammlung hat einstimmig den Kreisdeputirten, Königlichen Rittmeister a. D. Herrn
von Scheliha auf Zeffel, den Königlicheu Hauptmann und Rittergutsbesitzer Herrn von Müller auf
Oppeln und Neugarten, den Erbscholtiseibesitzer Herrn Waschke zu Groß-Weigelsdorf, den Erbfcholtisei-
besitzer Herrn Jerchel zu Klein-Ellguth und den Unterzeichneten zum Vorstand für die weiteren Ab-
wickelungs-Verhältnisse der Stiftungen zuvörderst ernannt, wobei bestimmt worden, daß als Unterschrift
bei den Stiftungen die Namen aller Derjenigen gesetzt werden sollen, die zu denselben irgend welchen
Beitrag geleistet haben.

l.

Die Unterzeichneten errichten im Hinblick auf das glorreiche Jahr 1866 und für spätere Ge-
schlechter im Kreise zur Nacheiferung eine Stiftung, die

ä].

den Namen ,,Jnvalideu-Stiftung, fundirt von Stadt- und Landbewohneru aus dem Kreise Oels,
errichtet auf das Ruhmesjahr 1866«, wo bei dem Segen Gottes, der auf unseren Fahnen ruhte, der
Feind durch die Heldenthateu der Armee unter Führung Sr. Majestät des Königs von dem Vaterlande,
der Provinz Schlesien und dem heimathlichen Kreise abgehalten wurde, und unser Gesamnit-Eigenthum
vor Zertrümmerung geschützt ward, führen foll.

§ 2.

Das Stiftungs-Capital bleibt eisern. Es werden aus den Zinsen alljährig hilfsbedürftige
Juvalide und Hinterlassene der Gebliebenen des Feldzuges 1866, mit Einschluß der hilfsbedürftigen
Hinterlasseneu der in diesem Kriege verunglückten und verstorbenen Vorfpänner aus dem Kreise mit
einer Unterstützung bedacht. Moralisch Unwürdige werden von der Betheiligung ausgeschlossen.

§ 3. .

, Es werden von den Zinsen des Stiftrrngs-Capitals alljährlich 50 Rthlrx au die Central-Kasse
des Schlesischeu Provinzial-Vereins der Victoria-E)iatioual-Jnvaliden-Stiftung zu Breslau zur Verwen-
dung im Sinne dieser Stiftung so lange gezahlt, bis ein Bedürfniß hierzu nicht mehr vorliegt.

« « § 4.
» Die Kapitalbeträge werden zur Zeit in 5prozeutigen Kreis-Obligationen zinstragend angelegt,
Jedenfalls aber in pupillarisch sichern zinstragendeu Werthpapieren.



- « g 5.
Die Werthpapiere werden unter dem Namen der Stiftung bei der Kreis-Communal-Kasse

deponirt, hierzu die Genehmigung nachgefucht; auch wird die Kapital- und Zins-Verwaltung hier geführt.

§ 6.

Die Verwaltung wird dem fungirenden Königlichen Kreis-Landrath oder wer in künftigen
Zeiten bei etwa eintretender Organisations-Beriinderung dies Amt auszufüllen hat, mit der Maßgabe
übertragen, daß unter seinem Vorsitz die Kreis-Armen-Connnission alljährlich zum Geburtsfeste Sr. Ma-
jestät des Königs diejenigen aus dem Kreise bestimmt, die nach § 2 der Stiftung zu berücksichtigen sind.

- Das Sitzungs-Protokoll wird durch das amtliche Preßorgan der Kreis-Verwaltung, sowie am
Schlusse jedes Kalenderjahres die Stiftungs-Kapital-Uebersicht öffentlich bekannt gemacht.

§7.

Zur ersten Berücksichtigung des Zinsgenusses treten aus der Kategorie der Empfangenden alle
Diejenigen, welche in den Städten und Ortschaften des Kreises wohnen, aus denen heraus die Stiftung
begründet wurde.

§ 8.

Sobald durch den Tod Niemand mehr vorhanden, der nach § 2 der Stiftung zu berücksichtigen
bleibt, sollen sämmtliche Jahreszinsen bei etwa eintretendem neuen Kriege im Sinne der Stiftung ver-
wandt werden. Bei andauernden Friedensjahren aber unter Hinweis der §§ 6 und 7 kann die Com-
mission die Jahreszinsen im Interesse der Armenpflege unter diejenigen würdigen, unverschuldet Ver-

armten vertheilen, die in den Städten und Ortschaften des Kreises sich vorfinden, aus denen heraus die
Stiftung fundirt wurde. Die gerechte Vertheilung ist Sache der Commission nach § 6.

§ 9.

Sofern durch eine Umwandlung der Kreis-Organisation irgend ein § der Stiftung alternirt
werden sollte, ist eine General-Versammlung vom derzeitigen Kreis-Laudrath oder wer sonst in seine
Funktionen tritt, aus den Städten und Ortschaften, aus welchen heraus die Stiftung einst gegründet
wurde, zusammenzuberufen, u·m betreffende, dem Zweck der Stiftung entsprechende Beschlüsse
endgültig zu fassen.

§ 10.
Bis zum 1. Juli wird auch den wenigen Ortschaften des Kreises die Betheiligung an dieser

Stiftung noch offen gelassen, welche bisher sich hiervon ausfchlossen.

s-

 

Il.

statut für das Königliche 8. Magenta-{Regiment

Die Unterzeichneten fühlen sich veranlaßt, als ein Wahrzeichen des glorreichen Jahres 1866
eine Stiftung für das Königliche 8. Dragoner-Regiment in Höhe von 500 Rthlr. zu errichten, eines
Regiments, das bei der Reorganisation der Armee zu Oels fortnirt wurde, welches mit hervorragender
Tapferkeit bei Nachod den Feind von unsern Grenzen hielt, bei dem zahlreiche Söhne des Kreises
Sr. Majestät des Königs Waffen tragen, und von dem 2 Eskadrons im Kreise in Garnison stehen.



§1.

Die Stiftung soll den Namen ,,Patriotifche Stiftung des Ruhmesjahres 1866” tragen, fundirt
von Stadt- und Landbewohnern des Oels’er Kreises.

§ 2« .
Von den Zinsen des Stiftungs-Capitals, welches das Königliche 8. Dragoner-Regiment erb

und eigen erhält, werden am Geburtsfest Sr. Majestät des Königs aus dem Stande vom Wachtmeister
abwärts, hiilfsbediirftige Invaliden resp. deren hilfsbediirftige Hinterlafsenen des Kriegsjahres 1866
durch den Königlichen Herrn Negiments-Commandenr unterstützt, wobei die ans folgenden Städten und
Ortschaften dem Kreise Oels angehörenden Invaliden resp. deren Hinterlasfenen dieser Kategorie den
Vorzug haben.

§ 3.

Sobald keine derartigen Fälle mehr vorliegen, bleibt es dem Königlichen Herrn Regiinents-Com-
mandeur überlassen, die Ziner am Geburtsfeste Sr. Majestät des Königs zweckentsprechend im Sinne
der Stiftung zur Unterstützung hilfsbediirftiger Angehöriger resp. deren Familien des Regiments aus
dem Stande vom Wachtmeister abwärts zu verwenden oder zu kapitalisiren.

Bei späteren Kriegen wird anf H 2, soweit er den Kreis Oels betrifft, Bezug genommen.

§ 4.

Es ist dem Königlichen Herrn Regiments-Commandeur überlassen, besondere Statuten im
Sinne der Stiftung zu errichten. .

l

 

‚. lli.

5mm für das Z. Bataillon Königl. Z Niederskhles Infanterieiiegiments Mr. 50.

Die Unterzeichneten fühlen sich veranlaßt, als ein Wahrzeichen des glorreichen Iahres 1866 eine
Stiftung fiir das 2. Bataillon Königlichen 3. Niederschlef. Infanterie-Regiments Nro. 50 in Höhe von
500 Rthlr. zu errichten, eines Bataillons, welches bei der Reorganifation der Armee zu Oels formirt
wurde, bis zum Kriegs-Ausbruch zu Oels in Garnison lag, in welchem zahlreiche Kreisföhne Sr. Ma-
jestät des Königs Waffen tragen, und welches mit hervorragender Tapferkeit Prenßifchen Waffenruhm
verkündigte. «

- § 1.
Die Stiftung foll den Namen »Pntriotifche Stiftung des Rnhmjnhres 1866” tragen, fundirt

von Stadt- sund Landbewohnern des Kreises Oels.

§ 2.

Von den Ziner des Stiftungs-Kapitals welches das Königliche 50. Infanterie-Regiment erb-
und eigen erhält, werden am Geburtsfeste Sr. Majestät des Königs hilfsbediirftige Invaliden des Kriegs-
jahres 1866 resp: deren hilfsbediirftige Hinterlaffenen ans dem Stande vom Feldwebel abwärts, welche
im Königlichen 2. Bataillon dieses Regiments dienten, durch den Königlichen Herrn Negiments-Com-
mandeur unterstützt, wobei die aus folgenden Städten und Ortschaften dem Kreise Oels angehörenden
Invaliden resp. deren Hinterlaffenen dieser Kategorie den Vorzug haben.



. - . §-3.

Sobald keine derartigen Fälle mehr Vorliegen, bleibt es dem Königlichen Herrn Negiments-Com-
mandeur überlassen, die Zinsen am Geburtsseste Sr. Majestät des Königs zweckentsprechend im Sinne
der Stiftung zur Unterstützung hilfsbediirstiger Angehöriger des Regiinents resp. deren Familien aus
dem Stande Vom Feldwebel abwärts zu verwenden oder zu kapitalisiren.

Bei späteren Kriegeu wird auf § 2, soweit er den Kreis Oels betrifft, Bezug genommen.

§ 4.

Es ist dem Königl. Herrn Regiments-Commandeur überlassen, besondere Statuten im Sinne
der Stiftung zu errichten.

Oels, den 24. März 1867.

- »Wer eKönigliche c»il·andratl).

von der Berswurdt.


